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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültigen Stellungnahmen vom 13.04.2016 
(2511//16-02249) und vom 08.05.2012 (2511//12-02876) sind von unserer Seite zum 
modifizierten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. 
 
 
 
 
Isabel Rupf 
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Belange des Straßenwesens 

 

Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und Verkehr - erhebt keine Ein-

wendungen zum vorgelegten Bebauungsplan. 

 

Die Landesstraße L 1079  befindet sich im betroffenen Abschnitt in der Baulast der 

Stadt Ulm. Die Berücksichtigung straßenrechtliche Belange obliegt daher der Stadt 

Ulm. 

 

 

 

gez. 

Kreußer
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Nr. 21-15/2511.2-2101.0/123/38 

 

 

 

 

Dem 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Per E-Mail: info@alb-donau-kreis.de 

 

 

 

und 

 

 

Dem  

Regionalverband Donau-Iller 

Per E-Mail: sekretariat@rvdi.de 

CC: martin.samain@rvdi.de 

 

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Tübingen, 10.08.2017 

Regierungspräsidium 

 

 

 

gez. 

Kreußer 

 

 

 








